Gewerbeabmeldung

Wenn Sie den Gewerbebetrieb aufgeben, müssen Sie dies anzeigen.

Geben Sie den Betrieb Ihres Gewerbes auf, muss das Gewerbe abgemeldet werden. Die Gewerbeabmeldung muss schriftlich über das bereitgestellte Formular erfolgen.

Gesetzesänderung zu Gewerbeabmeldungen seit dem 01.11.2025

Wenn Sie Ihren Betrieb in einen anderen Meldebezirk verlegen, ist eine Gewerbeabmeldung in der VG Höchstadt nicht mehr erforderlich. Durch die Gewerbeanmeldung in der neuen Gemeinde wird das Gewerbeamt automatisch verständigt.

Ablauf des Rückmeldeverfahrens
· Der Gewerbetreibende meldet die Verlegung mit dem Formular GewA 1, Feld 25 „Verlegung des Betriebes aus einem anderen Meldebezirk“.
· Die neue Behörde bestätigt die Anmeldung.
· Gleichzeitig wird eine elektronische Rückmeldung an die bisher zuständige Behörde gesendet.
· Die frühere Behörde führt die Abmeldung durch und leitet die Daten wie gewohnt an die empfangsberechtigten Stellen weiter

Wenn Sie dennoch eine Bescheinigung über die Gewerbeabmeldung benötigen, können Sie diese beim Gewerbeamt schriftlich anfordern. Die Gebühr für eine Ausfertigung der Gewerbeabmeldung beträgt 25,00 €.
